
Zitiervorschlag: Scherr, Albert (2012): Diskriminierung: Die Verwendung von Differenzen zur 
Herstellung und Verfestigung von Ungleichheiten. URL: www.portal-intersektionalität.de [Datum 
Zugriff] 

 

Dieser Text steht unter eine Creative Commons Lizenz1 

 

Albert Scherr 

Diskriminierung: Die Verwendung von Differenzen zur Herstel-
lung und Verfestigung von Ungleichheiten 

Eine Gemeinsamkeit der sozialwissenschaftlichen Diskurse, die durch die Begriffe Diversität und 
Intersektionalität markiert sind, besteht in dem Interesse, Einsichten der Ungleichheitsforschung, 
der Geschlechterforschung sowie der Ethnizitäts- und Rassismusforschung in eine hinreichend 
komplexe Theorie sozialer Ungleichheiten, von Verteilungs-, Macht- und Anerkennungsverhält-
nissen zu integrieren (s. als Übersicht zum Stand der Debatte Lutz/Herrera Vivar/Supik 2010; 
Müller 2011; Salzbrunn 2012; Weischer 2011: 415ff.). Dazu wird argumentiert, dass Klasse, Ge-
schlecht, Ethnizität und „Rasse“ als zentrale, historisch und systematisch ineinander ver-
schränkte Ungleichheitslagen verstanden werden können, denen Klassenverhältnisse, Ge-
schlechterhierarchien und Hegemonien zwischen dominanten und untergeordneten sozialen 
Gruppen entsprechen (s. u.a. Klinger/Knapp/Sauer 2007; Knapp 2012; Schwinn 2007: 88ff.; 
Winker/Degele 2009). Die erhebliche empirische Plausibilität, die Analysen für sich beanspruchen 
können, die von dieser Grundannahme ausgehen, soll hier nicht bestritten werden. Dennoch 
aber gibt es Gründe danach zu fragen (s.u.), ob es zureichend ist, von Klasse, Geschlecht, Ethni-
zität und „Rasse“ als Kernbegriffen auszugehen, und ist es fraglich, ob eine gesellschaftseinheit-
liche und stabile Struktur von Klassenverhältnissen, Geschlechterverhältnissen und Hegemonien 
zwischen Mehrheit und Minderheiten angenommen werden kann. 

Damit ist darauf hingewiesen, dass die Thematisierung von Diversität und Intersektionalität eine 
weitreichende Herausforderung für die soziologische Gesellschaftstheorie darstellt (vgl. Knapp 
2012: 441f.). Darauf bezogen wird im Folgenden der Versuch unternommen, die soziologische 
Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Ungleichheit, Diversität und Intersektionalität mit 
den Mitteln soziologischer Differenzierungs- und Diskriminierungstheorien weiterzuentwickeln. 
Hintergrund dessen ist erstens ein Verständnis von (struktureller, institutioneller und interaktio-
neller) Diskriminierung als Prozess, durch den gesellschaftlich (auf der Ebene von Semantiken, 
Diskursen, Ideologien und Institutionen) etablierte kategoriale Unterscheidungen von 
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Personenkategorien und sozialer Gruppen zur Herstellung, Begründung und Legitimation von 
Positionszuweisungen in den Strukturen sozialer Ungleichheiten verwenden werden (s. Scherr 
2010). Zweitens wird argumentiert, dass soziale Ungleichheiten (im Plural) unter Bedingungen 
funktionaler Differenzierung als Moment der Strukturbildung gesellschaftlicher Teilsysteme zu 
bestimmen sind, dass also nicht von einer, sondern von komplex miteinander verknüpften Struk-
turen sozialer Ungleichheiten auszugehen ist (vgl. Schwinn 2007: 46ff.). Drittens versuche ich zu 
zeigen, dass es nicht zureichend ist, von einer gesellschaftseinheitlichen Bedeutung von Klasse, 
Geschlecht, Ethnizität und „Rasse“ als Merkmale auszugehen, die für Positionszuweisungen in 
den Strukturen sozialer Ungleichheiten bedeutsam sind. Der vorliegende Beitrag zielt damit auf 
eine Verknüpfung von Ungleichheitstheorie, Diskriminierungstheorie und Differenzierungstheo-
rie – und handelt sich damit zweifellos erhebliche Komplikationen ein.2 

1 Class, Gender, Ethnicity/Race als gesellschaftseinheitli-
che Strukturkategorien? 

Versuche, die Ungleichheiten der Lebensbedingungen, der Verteilungs-, Macht und Anerken-
nungsverhältnisse (s. Fraser 2003; Ritsert 2009: 146ff.), mit den Mitteln von Klassen bzw. 
Schichtungstheorien zu beschreiben, stellen erkennbar eine Verkürzung dar, die mit systemati-
schen Ausblendungen relevanter Aspekte der Struktur sozialer Ungleichheiten sowie der gesell-
schaftlichen Unterscheidung ungleicher und ungleichwertiger Gruppen und der damit verbunde-
nen Zuweisung sozialer Positionen einhergeht. Darauf wird seit einiger Zeit – nicht zuletzt in 
Anknüpfung an feministische und antirassistische Diskurse – in unterschiedlichen Kontexten hin-
gewiesen: Die sozialwissenschaftliche Intersektionalitätsforschung (s. u.a. Aulenbach/Riegraf 
2012; Klinger/Knapp/Sauer 2007; Lutz/Herrera Vivar/Supik 2010; Winker/Degele 2009), die 
Diversity Studies (s. u.a. Adams u.a. 2000; Krell/Riedmüller/Sieben/Vinz 2007; Allemann-
Ghionda/Bukow 2011) sowie der politische und rechtliche Antidiskriminierungsdiskurs (s. u.a. 
Bielefeldt 2010; Scherr 2010) verweisen – mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – auf die 
Bedeutung der Geschlechterverhältnisse und von sexueller Identität, von Rassismus und Ethnisie-
rung, Religion und Weltanschauung sowie von Ungleichheiten und Machtasymmetrien zwischen 
Altersklassen, Behinderten und Nicht-Behinderten. In der neueren Ungleichheitsforschung (s. 
Kreckel 2006; Beck 2010) wird zudem auf die Bedeutung von Staatsangehörigkeit als für unglei-
che Lebensbedingungen in der Weltgesellschaft hoch folgenreiches Merkmal hingewiesen. In 
seinem Beitrag zur Exklusionsdebatte hat Claus Offe (1996) darüber hinaus auch auf die Bedeu-
tung des Strafrechts für die Generierung von Ungleichheitslagen verwiesen. 

Damit ist zunächst – in Fortführung feministischer und antirassistischer Diskurse – auf die Not-
wendigkeit einer Perspektivenerweiterung hingewiesen: Versuche, Ungleichheiten der 
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2 Die damit eingenommene Perspektive geht (einerseits) in Distanz zu Theorien, die auf eine gesellschafts-
theoretische Fundierung verzichten und ihr Interesse auf eine Analyse interaktiver und situativer Prakti-
ken der Herstellung, Inszenierung und Verwendung von Differenzen fokussieren. In Abgrenzung zu ne-
omarxistischen Varianten der Intersektionalitätsforschung wird andererseits akzentuiert, dass es 
erforderlich ist, von Strukturen sozialer Ungleichheit auszugehen, die sich nicht zureichend als Voraus-
setzungen und Folgen sozioökonomischer Klassenlagen beschreiben lassen. 



Lebensbedingungen und deren Folgen zu beschreiben, müssen mehr als die Aspekte berücksich-
tigen, die in tradierten Ungleichheitstheorien vorgesehen sind und zudem der Tatsache Rech-
nung tragen, dass diese sich in komplexer Weise überlagern (können).3 Diese mit empirischen 
Beobachtungen problemlos plausibilisierbare Überlegung wirft für die sozialwissenschaftliche 
Theoriebildung erhebliche Schwierigkeiten auf: Denn es handelt sich ersichtlich um eine durch-
aus unübersichtliche Gemengelage von Differenzierungslinien,4 für die zunächst anzunehmen 
ist, dass ihre relative Bedeutung abhängig ist von institutionellen Kontexten und situativen Rah-
mungen sowie sich für soziale Gruppen unterscheiden. Zudem bereitet es bekanntlich erhebli-
che Schwierigkeiten zu klären, in welchem Sinne es sich bei den jeweiligen ungleichheitsrelevan-
ten Differenzen um gesellschaftliche Strukturen bzw. um Effekte von gesellschaftlichen 
Strukturen handelt; oder aber „nur“ um die Folgen von Klassifikationen, Institutionen und Prak-
tiken, die inzwischen als Diskriminierungstatbestände anerkannt sind und durch geeignete politi-
sche und rechtliche Maßnahmen überwunden werden können, ohne dass dies die fundamenta-
len Strukturen der Gesellschaft in Frage stellt.5 

Im politischen und rechtlichen Antidiskriminierungsdiskurs findet sich, zwar ganz untheoretisch, 
aber hoch folgenreich, durchaus eine Antwort auf die damit aufgeworfene Frage: Dort werden 
gegenwärtig zwar Ethnizität, Religion, „Rasse“, Geschlecht und sexuelle Orientierung, Alter und 
Behinderung als Gründe unzulässiger Diskriminierung genannt. Nicht genannt werden dort je-
doch Benachteiligungen aufgrund der sozialen Klasse, und die Diskriminierung zwischen Staats-
angehörigen und Nicht-Staatsangehörigen wird ausdrücklich vom Diskriminierungsverbot ausge-
nommen (s. Scherr 2010). Demnach wären Klassenstrukturen und Strukturen des 
Territorialstaates Kernstrukturen, deren Ungleichheitseffekte politisch und rechtlich als unantast-
bar gelten. Diese Beobachtung kann aber eine theoretische Klärung zweifellos nicht ersetzen.6 

Im Hinblick auf die genannten Schwierigkeiten lassen sich in den Sozialwissenschaften im Kern 
zwei unterschiedliche Reaktionen beobachten: 

1) Eine erste Reaktion verwendet die Kategorien der Diversity- und der Ungleichheitsforschung 
als Heuristiken für die intersektionelle empirische Forschung, als sensitizing concepts für qua-
litative und quantitative Studien (s. etwa Adams u.a. 2000; Leiprecht/Lutz 2005; Riegel 
2010). Dies eröffnet ein breites Spektrum von zweifellos produktiven Forschungsmöglichkei-
ten, deren Interesse sich auf die ungleichheitsgenerierende Bedeutung von 
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3 Bereits bei Goffman (1980/1994: 93) werden „Alter, Geschlecht, Klasse und ethnische Zugehörigkeit“ 
als „vier wichtige diffuse Statuskategorien“ gefasst und angenommen, dass diese „ein Raster sich über-
schneidender Linien“ bilden, in dem jedes Individuum durch seinen Bezug auf jede der vier Statuskate-
gorien verortet werden kann“. 

4 Helma Lutz und Rudolph Leiprecht haben 15 „hierarchische Differenzlinien“ unterschieden, die für ein 
angemessenes Verständnis von Diversität relevant sind; s. Leiprecht/Lutz 2005: 219f. 

5 Dass auch die Frage, was denn die fundamentalen Strukturen der Gesellschaft sin,d in der Soziologie 
bekanntlich nicht einheitlich beantwortet wird und die anhaltende Aufspaltung in Ungleichheitstheorie 
und Theorien funktionaler Differenzierung, erleichtert die Suche nach Antworten auf die aufgeworfe-
nen Fragen ersichtlich nicht. 

6 Sie provoziert jedoch die Frage nach der Nähe und Distanz sozialwissenschaftlicher Diskurse zu den poli-
tischen Modernisierungsanstrengungen, die im Antidiskriminierungsdiskurs zum Ausdruck kommen.; s. 
dazu Scherr 2013. 



Unterscheidungen in jeweiligen Situation, Kontexten und Konstellationen richtet (vgl. 
Schwinn 2007: 102ff.). Die Frage nach der strukturellen Verankerung und relativen Bedeu-
tung jeweiliger Differenzierungslinien muss hierzu nicht vorab und theoriegeleitet beantwor-
tet werden; sie kann von jeweiligen Fragestellungen und empirischen Indizien abhängig ge-
macht werden. Ein solcher Verzicht auf eine übergreifende gesellschaftstheoretische 
Rahmung erlaubt eine empirisch fundierte Überprüfung etablierter Gesellschaftsbilder tra-
dierter soziologischer Theorien und kann mit Collins (2012) als Beitrag zu einer mikrosituati-
ven Fundierung soziologischer Theoriebildung verstanden werden. Gleichwohl ist es jedoch 
nicht gänzlich unproblematisch, Klasse, Geschlecht, Ethnizität (und weitere Kategorien) ohne 
eine (gesellschafts-)theoretische Klärung als Strukturkategorien vorauszusetzen und Antwor-
ten auf die Frage nach ihrer jeweiligen (Irr-)Relevanz allein auf der Grundlage empirischer 
Analysen zu beantworten. Denn es Bedarf einer theoretischen Rahmung, um die Ergebnisse 
empirischer Studien, die sich jeweils auf Interaktionen, Situationen, Gruppen, Netzwerke, In-
stitutionen oder Organisationen beziehen, in ihrer Relevanz und Reichweite einordnen zu 
können. Zudem wird die Problematik einer unzureichenden theoretischen Fundierung etwa 
in der immer noch durchaus gängigen, theoretisch naiven Verwendung ethnischer Klassifika-
tionen in der empirischen Forschung deutlich (s. kritisch Brubaker 2007; Scherr 2000), oder 
im angelsächsischen Kontext in den Kontroversen um die Zulässigkeit von Indikatoren, mit 
denen als Race definierte Zugehörigkeiten erhoben werden.7 

2) Davon deutlich zu unterscheiden sind Versuche, Klasse, Geschlecht und Ethnizität bzw. Race 
sowie ggf. Körper (s. Klinger 2003; Knapp 2005; Klinger/Knapp/Sauer 2007; Winkler/Degele 
2009; Weischer 2011: 415ff.) als für die Reproduktion sozialer Ungleichheiten zentrale so-
wie strukturell verankerte Differenzlinien zu bestimmen. Zur Begründung wird argumentiert, 
so bei Regina Becker-Schmitt (2007: 60), dass „Geschlechterhierarchien, Klassenantagonis-
men und Hegemonien zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaften“ (so-
wie bei Winker/Degele 2009: Bodyismen:) historisch und gegenwärtig zentrale gesellschaftli-
che Herrschaftsverhältnisse sind. Bei Klinger (2003) werden diese Herrschaftsformen als 
Kapitalismus, Imperialismus und Patriarchat gefasst. In unterschiedlichen Varianten (s. als 
Überblick Aulenbacher/Meuser/Riegraf 2012: 11ff.; Winker/Degele 2009: 25ff.) wird dies mit 
Versuchen verbunden, den inneren Zusammenhang dieser Herrschafts- und Ungleichheitsdi-
mension aus ihrer Rückbindung an die Struktur kapitalistischer Reproduktion abzuleiten. Ak-
zentuiert wird dabei insbesondere ihre Verbindung mit der gesellschaftlichen Teilung von 
ökonomischer Produktionsarbeit und familialer Reproduktionsarbeit sowie den Ungleich-
heitsverhältnissen auf dem kapitalistischen Weltmarkt. Der entscheidende Vorteil dieser Stra-
tegie der Theoriebildung liegt m. E. darin, dass es ihr gelingt, die genannten Ungleichheitsdi-
mensionen nicht nur additiv zu verknüpfen, sondern aufzuzeigen, dass ihre gesellschaftliche 
und ihre individuelle Bedeutung mit der Struktur kapitalistischer Ökonomie verschränkt sind. 
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7 S. etwa die aktuelle Auseinandersetzung über die angemessenen statistische Erfassung von Hispanics als 
Race oder Ethnie im US-Census (http://www.sueddeutsche.de/politik/bevoelkerungspolitik-in-usa-hispa-
nics-gelten-als-eigenerasse-1.1442247). 



Es kann jedoch nicht darauf verzichtet werden, zumindest drei Einwände gegen die damit – 
zweifellos sehr knapp und verkürzt charakterisierte – Perspektive zu formulieren: 

– Unter Bedingungen einer nicht zuletzt durch staatliche Grenzziehungen aufrechterhalte-
nen weltgesellschaftlichen Ungleichheitsordnung ist es nicht plausibel, Ungleichheiten 
und Machtverhältnisse zwischen Staaten als eigenständiges Element der Gesellschafts-
struktur und entsprechend Staatsbürgerschaft als eigenständige Ungleichheitsdimension 
zu vernachlässigen (s. Balibar 1990; Beck 2010; Kreckel 2006; Pogge 2011). Denn mit 
guten Gründen kann argumentiert werden, dass die durch Geburt erworbene Staatsbür-
gerschaft der folgenreichste Prädikator für die individuellen Lebenschancen ist, jedenfalls 
der nicht-privilegierten Bevölkerungsmehrheiten, deren Lebenschancen in hohem Maß 
von den nationalstaatlichen Rahmungen der Arbeitsmärkte, der Bildungssysteme, der 
Gesundheitssysteme usw. abhängig sind. Migrationsregime sowie politische und rechtli-
che Regulierungen des Aufenthaltsstatus sind entsprechend ein zentrales Element in der 
Reproduktion sozialer Ungleichheiten.8 Und es kann auch keineswegs davon ausgegan-
gen werden, dass es sich bei den politischen, rechtlichen, polizeilichen und technischen 
Maßnahmen zur Stabilisierung staatlicher Grenzen sowie bei der rechtlich abgesicherten 
Diskriminierung unerwünschter Einwanderer allein um politische Artikulation ökonomi-
scher Interessen handelt. Denn es lässt sich zeigen, dass staatliche Versuche der Migrati-
onssteuerung und Migrationskontrolle in einem engen Zusammenhang mit den Struktu-
ren nationaler Wohlfahrtsstaaten sowie mit staatlich-politischen Interessen an politischer 
Regulierung der Machtbeziehungen stehen, also auch politisch, und nicht allein ökono-
misch motiviert sind (s. Bommes 2011; Behabib 2009). Das damit einhergehende, in sich 
abgestufte System der Unterscheidung unterschiedlicher Zuwanderungs- und Aufent-
haltsrechte folgt selbst auch keiner, bzw. rein ökonomischer Logik und – jedenfalls in 
Deutschland und der Europäischen Union, auch keiner rassistischen Logik. Es resultiert 
vielmehr aus einem komplexen Zusammenwirken politischer Konstellationen zwischen 
den Entsende- und Aufnahmestaaten, politischen Konzipierungen sozialer und kulturel-
ler Homogenitätserfordernisse sowie politischen Abwägungen zwischen national gefass-
ten Interessen einerseits, humanitären Verpflichtungen und menschenrechtlichen Erwä-
gungen andererseits. Insofern ist es zwingend, Staatlichkeit als eigenständige und hoch 
folgenreiche Strukturkategorie zu berücksichtigen. 

– Die Ungleichheitserzeugung und -reproduktion in der kapitalistischen Ökonomie hat 
zwar zweifellos weitreichende direkte und indirekte Auswirkungen auf Lebensbedingun-
gen und Lebenschancen in allen übrigen Teilbereichen. Es kann aber gleichwohl nicht 
davon abgesehen werden, dass in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen (im politi-
schen System, im Rechtssystem, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem, im Wissen-
schaftssystem, in den Massenmedien, usw.) je eigene Ungleichheiten durch spezifische 
Inklusions-/Exklusionsregulierungen, Mechanismen der Positionszuweisungen und Karrie-
renmechanismen entstehen, die für die Lebensbedingungen und Lebenschancen von In-
dividuen und sozialer Gruppen folgenreich sind (s. Schwinn 2007: 46ff.). Unter 
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8 Die meines Erachtens massivsten Verdichtungen von Ungleichheiten liegen in Deutschland im Fall von 
undokumentierten Migrant/innen sowie von Migrant/innen ohne verfestigten Aufenthaltsstatus vor. 



Bedingungen demokratisch und wohlfahrtsstaatlich verfasster Nationalgesellschaften 
sind ungleiche Bildungschancen, Gesundheitschancen, Chancen der politischen Artikula-
tion und Repräsentation sowie Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung zudem nicht als 
direkter, unmittelbarer Effekt sozioökonomischer Klassenlagen beschreibbar. Denn es ist 
zu berücksichtigen, dass Wohlfahrtsstaaten die Auswirkungen der Ökonomie auf die Le-
benschancen einschränken, dass Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus eigenstän-
dige politische, ökonomische und rechtliche Ungleichheitseffekte haben, oder dass Bil-
dungsungleichheiten nicht deterministisch mit Klassenlagen verkoppelt sind, stärker vom 
kulturellen als vom ökonomischen Kapital abhängen. Unter Bedingungen funktionaler 
Differenzierung ist es deshalb erforderlich, die eigenständigen Ungleichheitseffekte der 
Teilsysteme in den Blick zu nehmen und zu untersuchen, wie diese jeweils mehr oder 
weniger stark mit Klassenlagen sowie diskriminierenden Klassifikationen verschränkt sind 
(s.u.). 

– Es kann auch auch nicht davon ausgegangen werden, dass diskriminierende Unterschei-
dungen in allen gesellschaftlichen Teilbereichen in gleicher Weise relevant sind und ver-
wendet werden. Die verfügbaren Forschungsergebnisse deuten vielmehr z. B. darauf hin, 
dass die schulische Bildungsbenachteiligung von Mädchen weitgehend überwunden ist, 
während die berufliche und hochschulische Bildung nach wie vor zu einer deutlichen Be-
nachteiligung von Mädchen und Frauen führt. Vorliegende Studien weisen z. B. ein er-
hebliches Ausmaß ethnischer Diskriminierung bei der Lehrstellenvergabe nach, das deut-
lich über die institutionelle Diskriminierung in Schulen hinausgeht, während ethnische 
Unterscheidungen für die Möglichkeiten der politischen Partizipation folgenlos sind. Da-
gegen sind Nicht-Staatsangehörige von politischer Beteiligung an Wahlen ausgeschlos-
sen, keineswegs aber in gleicher Weise vom Arbeitsmarkt und von gewerkschaftlicher 
Interessenvertretung. Jugendliche sind gegenüber Erwachsenen in vielen Hinsichten be-
nachteiligt, im Bereich des Strafrechts aber privilegiert, usw. Folglich kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Relevanz und die Verwendung sozialer Differenzierungen 
nach Klasse, Geschlecht, Ethnizität, Alter, Behinderungen usw. einer gesellschaftseinheit-
lichen, alle Teilbereiche übergreifenden Logik folgt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Relevanz von Theorien, die Klasse, Geschlecht und Ethnizität auf 
der Grundlage von Analysen der Struktur kapitalistischer Reproduktion als zentrale und ineinan-
der verschränkte Dimensionen sozialer Ungleichheit bestimmen, zwar nicht generell in Frage ge-
stellt. Dennoch aber gibt es, wie gezeigt, Gründe, in der dort eingenommenen Position eine Ver-
einfachung zu sehen, die mit der Annahme einer einheitlichen, alle gesellschaftlichen 
Teilbereiche übergreifenden Bedeutung von Klassenverhältnissen, Rassismus und Sexismus/Hete-
ronormativität operiert und deshalb die Komplexität der Verschränkungen sozialer Differenzie-
rungslinien mit der Reproduktion und Transformation sozialer Ungleichheiten nicht zureichend 
berücksichtigen kann. Zudem ist es plausibel, die Berücksichtigung weiterer Dimensionen (insbe-
sondere von Staatsbürgerschaft, aber auch des formalen Bildungsniveaus sowie von körperlicher 
und psychischer Gesundheit) einzufordern. 

Im Weiteren sollen Elemente eines Theoriemodells skizziert werden, das die genannten Problem-
lagen berücksichtigt. 



2 Diskriminierung und Ungleichheiten im Kontext funkti-
onaler Differenzierung 

Als Ausgangspunkt ist es hierfür hilfreich, (in Anknüpfung an Becker-Schmidt 2007: 60ff. und 
Tilly 1999 und 2005; vgl. Wright 2000) zwischen Ungleichheitslagen, die in die Gesellschafts-
struktur verankert sind und den darauf bezogenen Praktiken der Positionierung zu unterschei-
den. Diskriminierung kann darauf bezogen als Verwendung gesellschaftlich etablierter kategori-
aler Unterscheidungen von Personenkategorien und sozialen Gruppen zur Begründung und 
Rechtfertigung von Positionierungspraktiken verstanden werden (s. Scherr 2010). Dies geschieht 
auf der Grundlage kategorialer Einteilungen und damit verbundenen Zuschreibungen von Eigen-
schaften und Fähigkeiten. Dabei kann ein nicht-beliebiger Zusammenhang zwischen Ungleich-
heitsverhältnissen und der Verwendung diskriminierender Unterscheidungen angenommen wer-
den. Denn Gesellschaften mit Strukturen sozialer Ungleichheit erzeugen in dem Maß einen 
Bedarf an diskriminierenden Klassifikationen, wie sie dem ungleichheitsbezogenen Legitimati-
onsbedarf nicht durch meritokratische Versprechungen gerecht werden können.9 Mit Charles 
Tilly (2005: 71ff.) kann weiter angenommen werden, dass diskriminierende Unterscheidungen 
deshalb eng mit dauerhaften, langfristigen stabilen Ungleichheiten verschränkt sind, weil sie mit 
mächtigen Interessen verbunden sind sowie von Organisationen verwendet werden können, um 
Entscheidungsprobleme zu lösen und ihre Ergebnisse zu rechtfertigen. Positionen sozialer Grup-
pen im Gefüge der sozialen Ungleichheiten sind so betrachtet nicht allein ein Effekt der sozialen 
Vererbung ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals und seiner strategischen Verwen-
dung, sondern auch von diskriminierenden Klassifikationen und darauf basierender Zuordnun-
gen und Positionierungspraktiken.10 

Mit der vorgenommenen Unterscheidung von Ungleichheitsstrukturen und diskriminierenden 
Klassifikationen stellt sich die Frage, von welchen Strukturen sozialer Ungleichheiten und von 
welchen Korrespondenzen und Wechselwirkungen zwischen diesen und diskriminierenden Un-
terscheidungen auszugehen ist. In einer differenzierungstheoretischen Perspektive kann diesbe-
züglich – anders als in neomarxistischen Klassentheorien – nicht von einer singulären, primär 
ökonomischen Ungleichheitsstruktur ausgegangen werden, die konstitutiv mit Geschlechterhie-
rarchien und Rassismus verschränkt ist. Vielmehr legt eine differenzierungstheoretische Perspek-
tive ein Verständnis sozialer Ungleichheiten als Folge der Inklusions- und Exklusionsordnungen 
sowie von Hierarchien nahe, die jeweilige Funktionssysteme und ihre Organisationen 
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9 Dieses Problem kann aus zumindest zwei Gründen nicht zureichend durch meritokratische Konzepte ge-
löst werden: Erstens entziehen sich die Ungleichheiten, die durch die Zufälligkeiten der Geburt in einem 
Staat bedingt sind, jeder meritokratischen Rechtfertigung. Zweitens sind, so Alfred Schütz (1957/2011: 
225) in jeder Gesellschaft mehr Menschen für privilegierte Positionen geeignet oder qualifizierbar, als es 
privilegierte Positionen gibt. 

10 Die diskriminierende Verwendung sozialer Klassifikationen ist damit in dreifacher Weise folgenreich: 
Sie erzeugt, mit Nancy Fraser (2003) gesprochen, Ungleichheiten sowohl auf der Ebene der Anerken-
nungsverhältnisse, als auf der Ebene der Verteilungsverhältnisse. Zudem etabliert sie Identitätszuschrei-
bungen, die, wie schon Alfred Schütz (1957/2011: 215) gezeigt hat, dazu führen, dass Individuen durch 
„das Auferlegen (einer Identität sich selbst entfremdet und wie austauschbare Repräsentanten von typi-
sierten Merkmalen … behandelt“ werden. Folglich muss soziologische Kritik über die im Diversity-Dis-
kurs gängige Forderung nach Anerkennung von Vielfalt hinausgehen. 



kennzeichnen (s. Bommes 2005; Luhmann 2000; Schwinn 2007). So betrachtet erzeugen Natio-
nalstaat, Politik, Ökonomie, Recht, Bildungssystem und Gesundheitssystem, aber auch andere 
Teilsysteme (etwa: Religion, Massenmedien) je eigene Ungleichheitsordnungen, die als Zugangs-
regulierungen zur Organisationen, als Hierarchien in Organisationen sowie als daran geknüpfte 
Privilegien bzw. Nachteile in Hinblick auf Einkommen, Status und Macht sichtbar werden. Un-
gleichheiten zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern, Besitzenden und Besitzlosen, 
Wohlhaben und Armen, politisch Mächtigen und Ohnmächtigen, Gebildeten und Ungebildeten, 
Anspruchsberechtigten und Nicht-Anspruchsberechtigen, Leistungsfähigen und Behinderten 
sind demnach in die Struktur der Teilsysteme eingelassen und stellen das Bezugsproblem dar, 
auf das diskriminierende Klassifikationen und Positionierungen bezogen sind (vgl. Luhmann 
1997: 630). 

Damit ist ein Verständnis sozialer Ungleichheiten, das Klassenlagen bzw. Schichtungspositionen 
annimmt, die für Zugangsregulierungen, Positionszuweisungen und Karrierechancen in allen ge-
sellschaftlichen Teilbereichen gleichermaßen folgenreich sind, in Frage gestellt. Dies zwingt aber 
keineswegs dazu, die Annahme preiszugeben, dass es in Hinblick auf die Lebensbedingungen 
und Lebenschancen von Individuen hoch folgenreiche Wechselwirkungen und Verkoppelungen 
zwischen Positionen in den Teilbereichen gibt, die sich nicht zuletzt als Folgen der staatlichen Re-
gulierung des Zugangs zu (legalen) Arbeitsmärkten und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, als di-
rekte und indirekte Auswirkungen von Vermögen und Einkommen auf die Chancen in allen ge-
sellschaftlichen Teilbereichen sowie als Auswirkungen von Bildungskarrieren auf 
Arbeitsmarktchancen, politische Partizipationsmöglichkeiten usw. beschreiben lassen. Eine diffe-
renzierungstheoretische Perspektive zwingt so betrachtet nicht dazu, auf den Klassenbegriff als 
Strukturkategorie zu verzichten; sie begründet vielmehr „nur“ Skepsis gegenüber der Annahme, 
dass ökonomische Klassenlagen Positionen in allen anderen Teilbereichen determinieren. Viel-
mehr muss es als erklärungsbedürftig gelten, warum und wie ungleiche Positionen in einem Teil-
system Auswirkungen auf Positionierungen von Individuen in anderen Teilsystemen haben. 

Dazu bieten vorliegende systemtheoretische Analysen bislang keine zureichenden Überlegungen 
an (s. dazu die Beiträge in Schwinn 2004 sowie Schwinn 2007). Da eine systematische Beschrei-
bung der Effekte von Positionen in Teilsystemen auf die Lebensführung und die Lebenschancen 
von Individuen jedoch nicht vorliegt, können systemtheoretische Analysen Theorien sozialer Un-
gleichheit nicht ersetzen, sondern sind auf Rückgriffe auf die Konzepte und Daten von Theorien 
sozialer Ungleichheit verwiesen.11 Dies hängt m. E. auch damit zusammen, dass der strukturel-
len Koppelung aller Teilsysteme mit dem Wirtschaftssystem gewöhnlich zu wenig Rechnung ge-
tragen wird (vgl. Schimank 2009): In dem Maße, wie Bildung, Recht, Wissenschaft, Religion und 
andere Teilsysteme auf Organisationen angewiesen sind, für die es erforderlich ist, Ressourcen, 
Waren und Arbeitskräfte gegen Zahlungen zu beschaffen, handelt es sich um Organisationen, 
die immer auch wirtschaftlich operieren sowie hierarchisch gegliederte Leistungsrollen mit un-
gleicher Bezahlung ausstattet. Insofern existiert zwischen den Funktionssystemen ein organisati-
onsvermittelter Cash Nexus – Organisationen operieren immer auch wirtschaftlich – und sind 

_________________________________________________ 

11 Anders formuliert: Der argumentative Rückgriff auf Theoreme und Daten der Ungleichheitsforschung 
ist kein zureichendes Substitut für eine systematische differenzierungstheoretische Ungleichheitstheorie. 



verfügbare Einkommen für die individuelle Lebensführung immer dann relevant, wenn Leistun-
gen in Funktionssystemen an Zahlungen gebunden sind. Zwar ist unter Bedingungen funktiona-
ler Differenzierung nicht alles käuflich, die Eindämmung von Käuflichkeit ist vielmehr eine Bedin-
gung funktionaler Differenzierung (s. Luhmann1994: 236ff.); gleichwohl hat die Verfügung über 
mehr oder weniger Geld zweifellos erhebliche direkte und indirekte Auswirkungen auf die Le-
bensbedingungen und Lebenschancen. 

Beschreibt man die primäre Ordnung sozialer Ungleichheiten als Folge der Strukturen in gesell-
schaftlichen Teilsystemen, dann folgt daraus weiter, dass Positionszuweisungen nur nach funkti-
onsspezifischen Gesichtspunkten gerechtfertigt werden können. Damit stellt sich für jedes Teil-
system bzw. jede Organisation die Frage, in welchem Verhältnis gesellschaftlich etablierte 
Unterscheidungskategorien zu den funktionalen Erfordernissen des Teilsystems und seiner Orga-
nisationen stehen; also in welchem Maß es also teilsystemisch erforderlich bzw. funktional ist, 
Alter, Sprache, Geschlecht, Ethnizität, „Rasse“, soziale Herkunft usw. als Kriterien der Zugangs-
regulierung und der Positionszuweisung zu beanspruchen, oder aber möglich, davon zu abstra-
hieren. Diese Fragestellung zwingt zu einer genaueren Betrachtung der Bedeutung und Relevanz 
diskriminierender Einteilungen in den gesellschaftlichen Teilbereichen und ihren Organisationen. 
Denn es ist keineswegs von vornherein plausibel davon auszugehen, dass diesbezüglich von ei-
ner gesellschaftseinheitlichen Logik ausgegangen werden kann. Dies gilt auch im Hinblick auf 
intersektionelle Verschränkungen von Ungleichheiten. 

Um dies exemplarisch zu verdeutlichen: Für Nationalstaaten ist die Unterscheidung Staatsange-
hörigkeit und Nicht-Staatsangehörigen das zentrale Kriterium für die Zuweisung politischer Be-
teiligungsrechte und sozialstaatlicher Leistungsansprüche; die Staatsangehörigkeit eines Arbeit-
nehmers oder Kunden ist ökonomisch aber nicht, oder jedenfalls nur vermittelt über staatliche 
Regulierungen relevant. Oder: Schulen können zwar verlernen, ethnische Unterscheidungen als 
relevant zu betrachten, aber aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht, jedenfalls nicht vorausset-
zungslos, von Unterschieden der sprachlichen Fähigkeiten absehen; dagegen werden sprachliche 
Differenzen in klassischen Ausbildungsberufen durchaus als nachrangig betrachtet, während 
ethnorassistischen Kalkülen dort bei der Lehrstellenvergabe eine erhebliche Bedeutung im Hin-
blick auf innerbetriebliche Erfordernisse und Kundenerwartungen zugesprochen wird. Differen-
zierungstheoretisch ist es deshalb erforderlich zu untersuchen, wie Organisationen sich auf ge-
sellschaftlich akzeptierte bzw. umstrittene Unterscheidungen beziehen und dadurch soziale 
Positionierungsprozesse vornehmen. 

Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob bzw. in welchem Sinne Klasse, Geschlecht, „Rasse“ 
und Ethnizität, wie üblich, als Strukturkategorien betrachtet werden können. Denn es handelt 
sich um Kategorien, die keine direkte Entsprechung zu den Ungleichheiten haben, die durch die 
funktionalen Unterscheidungen der Teilsysteme und Organisationen hervorgebracht werden. 
Dies wird daran sichtbar, dass geschlechtsbezogene, ethnische und rassistische Diskriminierung 
in modernen Gesellschaften kritisierbar geworden ist und dass solche Kritik inzwischen Bestand-
teil der politischen Programmatik der EU und global operierender Konzerne ist. Dies gilt ersicht-
lich nicht für die Unterscheidungen nach Staatsangehörigkeit und auch nicht für Vermögens- 
und Einkommenunterschiede: deren Überwindung steht nicht auf der Agenda etablierter Anti-
Diskrimierungs- und Diversity-Diskurse. Vor diesem Hintergrund liegt es m.E. nahe davon 



auszugehen, dass Staatsangehörigkeit, ökonomische Klassenlage sowie beruflich verwertbare 
Qualifikationen in anderer Weise als ungleichheitsgerierende Strukturkategorien betrachtet wer-
den müssen, wie „Rasse“ und Ethnizität, aber auch Geschlecht: Für die erstgenannten Katego-
rien gilt, dass sie funktional in die Ungleichheitsordnung gesellschaftlicher Teilsysteme einge-
schrieben sind; für „Rasse“ und Ethnizität dagegen, dass es sich um tradierte, aber mehr (Rasse) 
oder weniger (Ethnizität) umstrittene Semantiken handelt, die weder gesellschaftsstrukturell ver-
ankert sind und die auch keineswegs gesellschaftseinheitlich als diskriminierende Unterscheidun-
gen verwendet werden. Im Fall von Geschlecht stellt sich die Situation komplizierter dar: Eine 
Überwindung der geschlechtsspezifischen Koppelung der Trennung und Hierarchisierung von 
öffentlicher und privater Sphäre, Produktion und Reproduktion wird – nicht zuletzt aufgrund der 
rechtlichen Gleichstellung von Männern und Frauen sowie der fortschreitenden Vergesellschaf-
tung der frühkindlichen Erziehung – zunehmend möglich und damit die strukturelle Grundlage 
der alten Geschlechterordnung brüchig. Zweifellos sind Geschlechterunterscheidungen aber 
nach wie vor eine hoch folgenreiche Grundlage der Familienordnung, der Strukturierung des Bil-
dungssystems und des Arbeitsmarktes. 

3 Folgerungen 

Damit zeichnet sich eine Konstellation ab, in der stabile Ungleichheitslagen mit mehr oder weni-
ger instabilen Formen der Diskriminierung verschränkt sind. Soziologische Forschung und Theo-
riebildung ist in dieser Konstellation nicht nur Beobachter, sondern auch ein Akteur, der auf po-
litische Prozesse und mediale Diskurse einwirkt, so in der Form von Politikberatung, Expertisen 
für politische Institutionen und als Ko-produzent gesellschaftlich einflussreicher Sichtweisen der 
sozialen Wirklichkeit. Insofern ist erforderlich, nach den Aufgabenstellungen von Soziologie im 
gegenwärtigen Diversity- und Anti-Diskriminierungsdiskurs zu fragen. Dazu abschließend eine 
knappe Anmerkung: Ersichtlich handelt es sich um hoch politisierte Diskurse, für die der An-
spruch grundlegend ist, Prinzipien einer universalistisch verstandenen, menschenrechtlich fun-
dierten Moral als Grundlage der Gesellschaftsgestaltung zu beanspruchen. Dies bietet zweifellos 
Anknüpfungspunkte für ungleichheitskritische Position in der Soziologie, Chancen für diese, auf 
politische, rechtliche und pädagogische Auseinandersetzungen einzuwirken. Die Aufgabe kriti-
scher Soziologie kann dabei jedoch nicht allein darin bestehen, die Infragestellung tradierter dis-
kriminierender Unterscheidungen und Klassifikationen ideologiekritisch voranzutreiben – und 
auch innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses – ethnisierende und geschlechtsbezogene Ste-
reotype weiter zu delegitimieren. Darüber hinaus ist es erforderlich, die strukturellen und institu-
tionellen Diskriminierungsmechanismen zu analysieren, die auch dann noch zu einer Reproduk-
tion gruppenbezogener Benachteiligungen in gesellschaftlichen Teilsystemen und 
Organisationen führen, wenn tradierte Semantiken und Ideologien gesellschaftlich delegitimiert 
sind. Die Analyse struktureller und organisatorischer Mechanismen, mit denen Differenzierungen 
in Ungleichheiten transformiert werden, muss zudem eine Kritik der folgenreichen Ausblendun-
gen des gegenwärtig dominanten Diversity- und Anti-Diskriminierungsdiskurses ebenso umfas-
sen wie eine Reflexion der potenziellen Verstrickungen soziologischer Kritik in die Erzeugung ei-
ner meritokratischen Legitimation struktureller Ungleichheiten. Dies betrifft etwa die geringe 
soziologische Kritik an der meritokratischen Illusion, ein reformiertes Bildungssystem wäre in der 



Lage, eine leistungsgerechte Zuweisung von Chancen zu ermöglichen; aber auch die Mitwir-
kung der Soziologie an der Ausblendung von Staatlichkeit und staatlichen Grenzziehungen an 
der Verfestigung ungleicher Lebenschancen. 

Literatur 

Adams, M. et al. (Eds.) (2000): Readings for Diversity and Social Justice. London/New York: Rou-
tledge 

Allemann-Ghionda, Christina/Bukow, Wof-Dieter (Hrsg.) (2011): Orte der Diversität. Wiesbaden 
Aulenbacher, Brigitte/Meuser, Michael/Riegraf, Birgit (2012b): Geschlecht, Ethnie, Klasse im Ka-

pitalismus. In: Berliner Journal für Soziologie; 22. Jg., S. 5-27 
Aulenbacher, Brigitte/Riegraf, Brigit (2012a): Intersektionalität und soziale Ungleichheit. 

(www.portal-intersektionalität.de; Zugriff 23.6.2012) 
Balibar, Etienne (1990): Die Nation-Form: Geschichte und Ideologie. In: E. Balibar/I. Wallerstein: 

Rasse Klasse Nation. Hamburg, S. 107-138 
Beck, Ulrich (2010): Risikogesellschaft und die Transnationalisierung sozialer Ungleichheit. In: U. 

Beck/A. Poferl (Hrsg.): Große Armut, großer Reichtum. Frankfurt, S. 25-52 
Becker-Schmidt, R. (2007): ‚Class‘, ‚gender‘, ethnicity‘, ‚race‘: Logiken der Differenzsetzung. In: 

Klinger u.a. a.a.O., S. 56-653 
Behabib, Seyla (2009): Die Rechte der Anderen. Bonn 
Bielefeldt, H. (2010): Das Diskriminierungsverbot als Menschenrechtsprinzip. In: U. Hormel/A. 

Scherr (Hrsg.): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse. Wiesbaden, S. 21-
34 

Bommes, Michael (2005): Zur Bildung von Verteilungsordnungen in der funktional differenzier-
ten Gesellschaft. In: T. Schwinn (Hrsg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Frankfurt, 
S. 399-428 

Bommes, Michael (2011): Nationale Paradigmen der Migrationsforschung. In: Ders.: Migration 
und Migrationsforschung in der modernen Gesellschaft. Osnabrück (IMIS-Beiträge 
38/2011), S. 15-52 

Brubaker, Rogers (2007): Ethnizität ohne Gruppen. Hamburg 
Collins, Randall (2012): Situative Schichtung: Eine Mikro-Makrotheorie der Ungleichheit. In: 

Ders.: Konflikttheorie. Ausgewählte Schriften. Wiesbaden, S. 209-254 
Degele, Nina (2004): Differenzierung und Ungleichheit. Eine geschlechtertheoretische Perspek-

tive. In: Th. Schwinn,. (Hrsg.): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Frankfurt, S. 371-
388 

Fraemer, Klaus/Korom, Phillip/Nessel, Sebastian (2012): Kapitalismus und Gender. Eine Ausei-
nandersetzung mit der kapitalismuskritischen Intersektionalitätsforschung. In: Berliner Jour-
nal für Soziologie, 22. Jg., S. 29-52 

Fraser, Nancy (2003): Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. In: N. Fraser/A. Hon-
neth: Umverteilung oder Anerkennung? Frankfurt: Suhrkamp 

Goffman, Erving (1980/1994): Die Interaktionsordnung. In: Ders.: Interaktion und Geschlecht. 
Frankfurt/New York, S. 50-104 

Klinger, C. (2003): Ungleichheiten in den Verhältnissen von Klasse, Rasse und Geschlecht. In: G.-
A. Knapp/A. Wetterer (Hrsg.): Achsen der Differenz. Münster: S. 14-48 



Klinger, C./Knapp, G.-A./Sauer, B. (Hrsg.) (2007): Achsen der Ungleichheit. Frankfurt/New York 
Knapp, Gudrum-Axeli (2005): „Intersectionality“ – ein neues Paradigma feministischer Theorie. 

In: Feministische Studien, 23, S- 68-81 
Knapp, Gudrun-Axeli (2012): Verhältnisbestimmungen: Geschlecht, Klasse und Ethnizität in ge-

sellschaftstheoretischer Perspektive. In: Diess.: Im Widerstreit. Feministische Theorie in Be-
wegung. Wiesbaden, S. 429-460 

Kreckel, Reinhard (2006): Soziologie der sozialen Ungleichheit im globalen Kontext. Halle 
Krell, H./Riedmüller, B./Sieben, B./Vinz, D. (Hrsg.) (2007): Diversity Studies. Frankfurt/New York 
Leiprecht, Rudolf/Lutz, Helma (2005): Intersektionalität im Klassenzimmer. In: R. Leiprecht/A. 

Kerner (Hrsg.): Schule in der Einwanderungsgesellschaft. Bad Schwalbach: Wochenschau-
Verlag, S. 218-234 

Luhmann, Niklas (1994): Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt 
Luhmann, Niklas (1995): Zum Begriff der sozialen Klasse. In: Ders. (Hrsg.): Differenzierungsfol-

gen. Wiesbaden, S. 119-162 
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp 
Luhmann, Niklas (2000): Organisation und Entscheidung. Wiesbaden 
Lutz, Helma/Herrera Vivar, Maria Teresa/Supik, Linda (2010a): Fokus Intersektionalität – eine Ein-

leitung. In: Diess. (Hrsg.): Fokus Intersektionalität. Wiesbaden, S. 9-32 
Lutz, Helma/Herrera Vivar, Maria Teresa/Supik, Linda (Hrsg.) (2010b): Fokus Intersektionalität: 

Bewegungen und Verortungen eines vielschichtigen Konzepts. Wiesbaden 
Müller, Marion (2011): Intersektionalität und Interdependenz. In: Soziologische Revue, 34. Jg., 

H. 3, S. 298-309 
Offe, Claus (1996): Moderne ‚Barbarei‘: Der Naturzustand im Kleinformat? In: M. Miller/H.-G. 

Soeffner (Hrsg.): Modernität und Barbarei. Frankfurt, S. 258-289 
Pogge, T. (2011): Weltarmut und Menschenrechte. Berlin/New York 
Riegel, C. (2010): Intersektionalität als transdisziplinäres Prinzip. In: C. Riegel/A. Scherr/B. Stau-

ber (Hrsg.): Transdisziplinäre Jugendforschung. Wiesbaden, S. 65-90 
Ritsert, Jürgen (2008): Schlüsselprobleme der Gesellschaftstheorie. Wiesbaden 
Salzbrunn, Monika (2012): Vielfalt/ Diversity/Diversité. In: Soziologische Revue, 35. Jg., H. 4, S. 

375-394 
Scherr, Albert (2000): Ethnisierung als Ressource und Praxis. In: Prokla - Zeitschrift für kritische 

Sozialwissenschaft, H. 120, S. 399-414 
Scherr, Albert (2010): Diskriminierung und soziale Ungleichheiten. In: U. Hormel/A. Scherr 

(Hrsg.): Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse. Wiesbaden, S. 35-60 
Scherr, Albert (2013): Offene Grenzen? Migrationsregime und die Schwierigkeiten einer Kritik 

des Nationalismus. Erscheint in: Prokla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. 
Schimank, Uwe (2005): Weltgesellschaften und Nationalgesellschaften. In: Bettina Heinz/Richard 

Münch/Hartmann Tyrell (Hrsg.): Weltgesellschaft. Theoretische Zugänge und empirische 
Problemlagen. (Sonderheft der Zeitschrift für Soziologie). Stuttgart, S. 394-414 

Schimank, Uwe (2009): Die Moderne: eine funktional differenzierte kapitalistische Gesellschaft. 
In: Berliner Journal für Soziologie 19, 327-351 

Schwinn, Thomas (Hrsg.) (2004): Differenzierung und soziale Ungleichheit. Frankfurt 
Schwinn, Thomas (2007): Soziale Ungleichheit. Bielefeld 



Schütz, Alfred (1957/2011): Gleichheit und Sinnstruktur der sozialen Welt. In: Ders: Relevanz 
und Handeln 2. Konstanz: UVK, S. 171-250 

Tilly, Charles (1999): Durable Inequality. University of California Press 
Tilly, Charles (2005): Identities, Boundaries & Social Ties. Boulder/London 
Weischer, Christoph (2011): Sozialstrukturanalyse. Wiesbaden 
Winkler, Gabriele/Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Bielefeld 
Wright, Erik O. (2000): Metatheoretical Foundations of Charles Tilly’s Durable Inequality. In: 

Comparative Studies in Society and History 42, pp. 458-474 


	Diskriminierung: Die Verwendung von Differenzen zur Herstellung und Verfestigung von Ungleichheiten
	1 Class, Gender, Ethnicity/Race als gesellschaftseinheitliche Strukturkategorien?
	2 Diskriminierung und Ungleichheiten im Kontext funktionaler Differenzierung
	3 Folgerungen
	Literatur


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


